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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG  DES GEMISCHES  UND DES UNTERNEHMENS. 

 
1.1 Produktidentifikator. 
 
Produktbezeichnung: FAKOLITH FK 33  
 UFI: 80HF-AC08-K8SU-T3YP 
 
 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen  des Gemisches  und Verwendungen, von denen abgeraten wird. 
 
Isolierspray 
 
Verwendungen, von denen abgeraten wird: 
Andere Verwendungen als empfohlen. 
 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt. 
 
·Hersteller/Lieferant:  

Firma: Fakolith Farben GmbH 
Anschrift: Carl-Benz-Str. 19 
Ort: 64658 Fürth/ Odw. 
Telefon: +49 (0) 6253/ 2394-0 
Telefax: +49 (0) 6253/ 2394-10 
 
·Auskunftgebender Bereich: 
Deutschland: Uwe Farenkopf (germany@fakolith.com) 
Tel. + 49 (0) 6253 / 2394-0 Fax: +49 (0) 6253 / 2394-10 
 
1.4 Telefon für Notfälle:  
Deutschland: +49 (0) 61 31 19 240 
Österreich: +43 (0) 14 06 43 43 
Schweiz: +41 (0) 44 25 15 151 
Italien: +39 (0) 26 44 42 523 
 
 

ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN. 

 
2.1 Einstufung  des Gemisches. 
Gemäß (EU)-Verordnung Nr. 1272/2008: 

Flam. Aerosol 1 H222 und H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei 
Erwärmung bersten. 
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

 
2.2 Kennzeichnungselemente.  . 
. 
 
Etikettierung entsprechend der (EU-)Verordnung Nr. 1272/2008: 
Piktogramme: 

  

    

Signalwort: 

Gefahr 
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: 
Aceton 
N-Butylacetat 
 
Gefahrenhinweise: 
H222 und H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 
Sicherheitshinweise 
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 
P251 Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der 
Verwendung. 
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. 
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. 
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ 
internationalen Vorschriften. 
 
Zusätzliche Angaben: 
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach 
Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. 
Enthält 81,0 Massenprozent entzündliche Bestandteile. 
 
2.3 Sonstige Gefahren 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung  
Das Gemisch enthält keine als PBT eingestuften Stoffe. 
Das Gemisch enthält keine als vPvB eingestuften Stoffe. 
Das Gemisch enthält keine Stoffe mit endokrin wirksamen Eigenschaften. 
 
 

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN. 

 
3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische 
 
Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen. 
 

Gefährliche Inhaltsstoffe: 

CAS: 67-64-1 
EINECS: 200-662-2 
Indexnummer: 606-001-00-8 
Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxx 

Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT 
SE 3, 
H336 

25-50% 

CAS: 74-98-6 
EINECS: 200-827-9 
Indexnummer: 601-003-00-5 
Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx 

Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280 10-25% 

CAS: 106-97-8 
EINECS: 203-448-7 
Indexnummer: 601-004-00-0 
Reg.nr.: 01-2119474691-32-xxxx 

Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280 10-25% 
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CAS: 1330-20-7 
EINECS: 215-535-7 
Indexnummer: 601-022-00-9 
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx 

Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; A-
cute Tox. 4, 
H332; Skin Irrit. 2, H315 

2,5-10% 

 
zusätzl. Hinweise: 
siehe Kapitel 8 
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen. 
 

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN. 

 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
Allgemeine Hinweise: 
Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 
48 Stunden nach einem Unfall. 
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 
 
nach Einatmen: 
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 
Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. 
 
nach Hautkontakt: 
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 
Keine Lösemittel verwenden. 
 
nach Augenkontakt: 
Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 
 
nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt hinzuziehen. 
 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen: 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG. 

 
5.1 Löschmittel 
 
Geeignete Löschmittel: 
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem 
Schaum bekämpfen. 
 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl. 
 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren: 
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden. 
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich. 
 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 
Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 
 
Weitere Angaben: 
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften 
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entsorgt werden. 
 

ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG. 

 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren: 
Für ausreichende Lüftung sorgen. 
Zündquellen fernhalten. 
Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden. 
Persönliche Schutzkleidung tragen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: 
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. 
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. 
 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. 
In einem geeigneten Behälter sammeln und wie unter Punkt 13 beschrieben entsorgen. 
Für ausreichende Lüftung sorgen. 
 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
 

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG. 

 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: 
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft). 
 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 
Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. 
Enthält brennbare Treibmittel 
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. 
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 
Achtung: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Selbst 
nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. 
Nicht gegen Flammen oder auf glühende Körper sprühen. 
 
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 
Lagerung: 
Anforderung an Lagerräume und Behälter: 
Nur im Originalgebinde aufbewahren. 
Die behördlichen Vorschriften für das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten. 
Bodenwanne ohne Abfluss vorsehen. 
 
Zusammenlagerungshinweise: 
Nicht zusammen mit oxidierenden und sauren Stoffen lagern. 
Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern. 
nicht zusammen mit brandfördernden oder selbstentzündlichen Stoffen lagern. 
 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen. 
 
Lagerklasse:  
Lagerklasse (LGK): 2B Druckgaspackungen 
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Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 
 
7.3 Spezifische Endanwendungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE 
SCHUTZAUSRÜSTUNGEN. 

 
Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7. 
 
8.1 Zu überwachende Parameter 
 

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 

67-64-1 Aceton (25-50%) 

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 1200 mg/m³, 500 ml/m³ 2(I);DFG, EU 

IOELV (Europäische Union) Langzeitwert: 1210 mg/m³, 500 ml/m³ 

74-98-6 Propan (10-25%) 

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 1800 mg/m³, 1000 ml/m³ 4(II);DFG 

106-97-8 Butan (10-25%) 

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 2400 mg/m³, 1000 ml/m³ 4(II);DFG 

 

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch) (2,5-10%) 

AGW (Deutschland) Langzeitwert: 440 mg/m³, 100 ml/m³ 2(II);DFG, EU, 

H 

IOELV (Europäische Union) Kurzzeitwert: 442 mg/m³, 100 ml/m³ Lang-

zeitwert: 221 mg/m³, 50 ml/m³ Haut 

· DNEL-Werte 

67-64-1 Aceton 

Oral DNEL Langzeit Verbraucher / Long-term consumer 62 mg/kg/bw/d (-) 

Dermal DNEL Verbraucher / consumer 62 mg/cm³ (-) 

 DNEL-Arbeiter / worker 186 mg/cm³ (-) 

Inhalativ DNEL - Arbeiter / worker 2420 mg/m³ (-) 

 DNEL Langzeit Verbraucher / Long-term consumer 200 mg/m3 (-) 

· PNEC-Werte 

67-64-1 Aceton 

PNEC Langzeit Boden / Long-term soil 29,5 mg/kg (-) 

PNEC Langzeit Wasser / Long-term water 10,6 mg/l (Frischwasser (freshwater)) 

1,06 mg/l (Meerwasser (seawater)) 

· Bestandteile mit biologischen Grenzwerten: 

67-64-1 Aceton (25-50%) 
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BGW (Deutschland) 80 mg/l 

Untersuchungsmaterial: Urin 

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: Aceton 

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch) (2,5-10%) 

BGW (Deutschland) 1,5 mg/l 

Untersuchungsmaterial: Vollblut 

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende 

Parameter: Xylol 

2 g/l 

Untersuchungsmaterial: Urin 

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende 

Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Säure 

 
Zusätzliche Hinweise: 
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 
Empfohlene Analysenverfahren für Arbeitsplatzmessungen“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA). http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbuchreihe/Arbeitsplatzmessungen.html 
 
Messverfahren werden vom Institut für Arbeitssicherheit (IFA) der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung in einer Arbeitsmappe "Messung von Gefahrstoffen - Expositionsermittlung bei 
chemischen und biologischen Einwirkungen" veröffentlicht 
http://www.dguv.de/ifa/de/pub/mappe/index.jsp 
 
Verfahren zur Konzentrationsbestimmung werden ebenfalls von einer Arbeitsgruppe der Kommission zur 
Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) in der 
Loseblattsammlung "Analytische Methoden zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Band 1 
Luftanalysen" veröffentlicht (service@wiley-vch.de) 
 
Für krebserzeugende Gefahrstoffe werden von den Berufsgenossenschaften anerkannte Verfahren zur 
Bestimmung der Konzentrationen in der Luft in Arbeitsbereichen als berufsgenossenschaftliche Informationen 
herausgegeben (BGI 505-xx). 
 
Download: 
www.dguv.de/publikationen unter dem Suchbegriff "BGI 505" oder auf www.arbeitssicherheit.de aus dem 
BGVR-Verzeichnis (BG-Informationen) 
 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 
Persönliche Schutzausrüstung: 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. 
 
Atemschutz: 
Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung. 
Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich. 
 
Handschutz: 

Handschuhe / lösemittelbeständig. 
Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen. 
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Handschuhmaterial: 
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren 
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine 
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht 
vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. 
 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 
 
Nicht geeignet sind Handschuhe aus folgenden Materialen: 
Handschuhe aus dickem Stoff. 
Handschuhe aus Leder. 
 
Augenschutz: 

Schutzbrille. 
 
Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung. 
 

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN. 

 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 
Allgemeine Angaben 
 
Aussehen: 
Form: Aerosol 
Farbe: gemäß Produktbezeichnung 
Geruch: charakteristisch 
 
Zustandsänderung 
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt 
Siedepunkt/Siedebereich: nicht anwendbar, da Aerosol 
 
Flammpunkt: -44,5 °C (Propan) 
 
Selbstentzündlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
 
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung 
explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich. 
 
Dichte bei 20 °C: 0,79 g/cm³ 
 
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: nicht bzw. wenig mischbar 
 
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT. 

 
 
10.1 Reaktivität 
 
10.2 Chemische Stabilität 
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
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10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: keine, bei bestimmungsgemäßer Verwendung 
 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine, bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung 
 

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN. 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität: 
· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 

67-64-1 Aceton 

Oral LD50 5800 mg/kg (rat) (RTECS) 

Dermal LD50 20000 mg/kg (rab) (IUCLID) 

Inhalativ LC50 76 mg/kg (rat) (LC50 (4h)) 

 LCLo 16000 ppm (rat) (LCL0 (4h)) 

 TCLo 12000 mg/l (Human) (TCL0 (4h)) 

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch) 

Oral LD50 2119 mg/kg (Mouse) 

4300 mg/kg (rat) 

Dermal LD50 2000 mg/kg (rbt) 

Inhalativ LC50/4 h 6350 mg/l (rat) 

Primäre Reizwirkung: 
 

an der Haut: 
bei Dauerexposition hautentfettende 
Wirkung 
Reizwirkung möglich 

 

am Auge: Reizwirkung 
 

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. 
 

Zusätzliche toxikologische Hinweise: 
Einatmen konzentrierter Dämpfe sowie orale Aufnahme führen zu narkoseähnlichen Zuständen und zu Kopfschmerzen, Schwin-
del, etc. 
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der 
letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf: Reizend 

 

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN. 

 

12.1 Toxizität 
 

· Aquatische Toxizität: 

67-64-1 Aceton 

Algentoxizität / Algae toxicity 7500 mg/l (Scenedesmus quadicauda) (IC5 (8d)) 

530 mg/l (Microcystis aeroginosa) (IC5 (8d), IUCLID) 
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Bakterientoxizität / Bacteria toxicity 59 - 68 mg/l (Belebtschlammbakterien) (EC50 (30 min)) 

1700 mg/l (Pseudomonas putida) (EC5 (16h), IUCLID) 

Daphnientoxizität / Daphnia toxicity 28 mg/l (Entosiphon sulcatum) (EC5 (72h)) 

6100 mg/l (Daphnia magna) (EC50 (48h)) 

Fischtoxizität / Fish toxicity 5540 mg/l (Onchorhynchus mykiss) (LC50 (96h)) 

1330-20-7 Xylol (Isomerengemisch) 

Bakterientoxizität / Bacteria toxicity 0,0084 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (EC50 (24h)) Microtox test 

Daphnientoxizität / Daphnia toxicity 3,82 mg/l (daphnia) (EC50 (48h)) flow-through con-

ditions 

Fischtoxizität / Fish toxicity 16,1 mg/l (Pimephales promelas) (LC50 (96)) flow-through condi-
tions 

8,05 mg/l (Onchorhynchus mykiss) (LC50 (96h)) static con-
dition 

16,1 mg/l (Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch)) (LC50 (96h)) flow- through 

conditions 

 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

12.4 Mobilität im Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

Weitere ökologische Hinweise: 
  Allgemeine Hinweise: 

Wassergefährdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend 

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. 
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.  
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: 
  PBT: Nicht anwendbar. 
  vPvB: Nicht anwendbar. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
 

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG. 

 
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung  
 
Empfehlung: 
Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. 
 

· Europäischer Abfallkatalog 

16 00 00 ABFÄLLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFÜHRT SIND 

16 05 00 Gase in Druckbehältern und gebrauchte Chemikalien 

16 05 04 gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) 

 
Ungereinigte Verpackungen: 
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
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ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT. 

 

· 14.1 UN-Nummer 

· ADR, IMDG, IATA UN1950 

· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

· ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN 

· IMDG AEROSOLS 

· IATA AEROSOLS, flammable 

· 14.3 Transportgefahrenklassen 

· ADR 

 

· Klasse 2   5F Gase 

· Gefahrzettel 2.1 

· IMDG, IATA 

 

· Class 2.1 

· Label 2.1 

· 14.4 Verpackungsgruppe 

· ADR, IMDG, IATA entfällt 

· 14.5 Umweltgefahren: 

· Marine pollutant: Nein 

· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den 

Verwender: Achtung: Gase 

· Kemler-Zahl: - · EMS-Nummer: F-D,S-U 

· 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des 

MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC- 

Code Nicht anwendbar. 

· Transport/weitere Angaben: 
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· ADR 

· Freigestellte Mengen (EQ): E0 

· Begrenzte Menge (LQ) 1L 

· Freigestellte Mengen (EQ) Code: E0 

In freigestellten Mengen nicht zugelassen 

· Beförderungskategorie 2  

· Tunnelbeschränkungscode D  

· IMDG 

· Limited quantities (LQ) 1L 

· Excepted quantities (EQ) Code: E0 

Not permitted as Excepted Quantity 

· UN "Model Regulation": UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1 

 

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN. 

 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder 
das Gemisch 
 

Nationale Vorschriften: 
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

Technische Anleitung Luft: 

VOC EU:  Spraydosen werden nicht nach der VOC-Verordnung eingestuft.  
Wassergefährdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend. 

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen 
BG-Merkblatt: BGI 595 "Reizende Stoffe/ätzende Stoffe" 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt 

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN. 

 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung 
von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
 
Relevante Sätze 
H220 Extrem entzündbares Gas. 
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. 
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 
Abkürzungen und Akronyme: 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning 
the 
International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the Internati-
onal 
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Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1 
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1 
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas 
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2 
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3 
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4 
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2 
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 


